
UMZUG / KUNDENWECHSEL 
Wasser- und Abwassergebühren 
 
 
 Ansprechpartnerin 
Gemeinde Satteldorf Kristina Hörner 
Steueramt Tel.: 07951/4700-41 
Satteldorfer Hauptstraße 50 Fax: 07951/4700-90 
74589 Satteldorf E-Mail: hoerner@satteldorf.de 
 
 
 
 

 

Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 
 

Beispiel: Übergang am 30.06., Beginn am 01.07.; Übergang am 04.08., Beginn am 01.09. 

Objekt (Straße, Hausnummer) 

 
Datum der Objektübergabe 

 
 

Zählernummer (Hauptzähler):          

 
Zählerstand:       

 
Neuer Abschlag für  Person/en 

 
Bisheriger Wasserkunde Buchungszeichen: 5.8888.       .  

 
Nachname, Vorname, Firma 

 
Geburtsdatum 

 
Telefonnr./Handynr. (freiwillige Angabe) 

 
E-Mail Adresse (freiwillige Angabe) 

 
Straße, Hausnr. 

 
Wohnort 

74589 Satteldorf 
bei Abbucher (besteht Konto weiterhin?) 

 ja          nein 
 Schlussrechnung soll an folgende Adresse gesendet werden 

 
 
Datum und Unterschrift bisherige Wasserkunde 

 
 

Neuer Wasserkunde Buchungszeichen: 5.8888.       .  

(ausschließlich Eigentümer!) (Neues Buchungszeichen wird noch vergeben) 

 
Nachname, Vorname, Firma 

 
Geburtsdatum 

 
Telefonnr./Handynr. (freiwillige Angabe) 

 
E-Mail Adresse (freiwillige Angabe) 

 
Straße, Hausnr. 

 
Wohnort 

 
 
Datum und Unterschrift neuer Wasserkunde 

 


